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RS OGH 1956/7/4 7Ob336/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1956

Norm

ABGB §372 IIb

Rechtssatz

Der Grundsatz, daß dem Untermieter kein petitorischer Rechtsschutz zukommt, gilt auch dann, wenn der Mieter oder

Pächter eines ganzen Hauses die einzelnen Wohnungen untervermietet hat, obwohl die Rechtsprechung solche

Mietverhältnisse hinsichtlich der Aufkündbarkeit wie Hauptmieten behandelt.
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